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Montag, de» l? October i8oi. Siebentes Quartal. Dm. 26 Vendémiaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Vier und zwanzigste Sitzung, is. Weinm.
< Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen:

Bürger Nep resenta nten!
Unser verehrungswürdiger Nachbar, der Fürstbischof

von Constanz, der sich durch freundschaftliche Gesin-

nungen gegen Helvetic» eben so sehr, wie durch person-

ltche Verdienste auszeichnet, ließ dem Voll;. Rath durch

seinen Abgeordneten den Freyherrn von Wcssenberg,

ein Promcmoria überreichen, in welchem er, gemäß

seiner doppelten Eigenschaft als Bischof und als b e-

uachdartcr Reich s fürst, verschiedene wichtige

Wünsche äussert. Die Darstellung des Verhältnisses,
in welchem derselbe als benachbarter Fürst zu Heloeuen

sieht, ist zwar ein Gegenstand diplomatischer Unter«

Handlungen, und hiemit nicht geeignet, einer consti.

luirenten Versammlung zu Erörterungen und Adschlüs-

sen vorgelegt zu werden. Indessen erhalten Sie doch

das Promcmoria ganz und ungestümmcll zur besseren

Beurtheilung der übrigen Punkte, die sämtlich einen

sehr interessanten Gegenstand des KicchenwesenS be.

rühren.
Aus dem Inhalt der schätzbaren Denkschrift wird

cs Ihnen einleuchtend werden, mir welchem reinen

Zutrauen der würbige Fürstbischof sich erbietet, Ihre
Bemühungen zum Besten des helvetischen Volkes auch

durch seine Mitwirkung zu unterstützen und geltend zu

machen. Es ist an Ihnen, so aufrichtigen und ersprieß-

lichen Wünschen Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen,

und ein religiöses Volk über seine wichtigste Angelegen,

heit selbst durch de» Buchstaben der Constitution zu

beruhigen. Sie dürfen nur einen Blik auf die gegen,

wärlige Lage deS Vaterlandes werfen, so kann es

Ihnen nicht entgehen, daß ungeachtet alier Gcgende.

mühungen ein beträchtlicher Theil! unserer Mitbürger
Gefahr und Trug in Ansehung seiner Religion zu ahn.
den fortfährt, und daß so lang diese Besorgnisse fort«
dauern, an keine bleibende Ruhe inner den Grenze«
Helvelicns zu denken ist. Sowohl der religiöse Mann,
als der Freund der Aufklärung, muß daber wünschen,

daß solche Maßregel» ergriffen werden, welche dem
redlichen aber besorgten Schweizer den Wahn, seine

Religion schwebe in Gefahr, zu benehmen, und zugleich

jedem Freunde des Vaterlandes Zustcherung des inner»
Friedens und gegrünbete Hofnung zü einer bestehende»

Ordnung zu geben, im Stande sind.

Der Vollziehungsrath sieht in den ungeheuchelte«

Anerbielungen und Vorschlägen des Fürstbischofs vo»
Constanz, die zuverläßigstcn Mittel, sowohl den eine»

als den andern dieser heilsamen Zwecke zu erreichen.
Eine konstitutionelle Erklärung daß der Staat d-e

Landesreligion und die öffentliche Gottcsverehrung auft
recht erhalten, die Kirchen bey ihrem Eigenthume schut»

zcn, und für den Unterhalt der Religionsdtener gewis.
ftnhaft sorgen wolle, wird jene düstern Besorgnisse,

'

durch die der Böswillige auf unsere guten Berg, und
Thaibewohner seit lange so nachtheilig zu wirken vcr«

stand, auf einmal und für immer siegreich zerstreuen.

Durch sie wird selbst der Schatten von Religionsqe-
fährdung getilgt, und der Staat gewinnt in jedem

Geistlichen und in jedem religiösen Bürger eine» Vee«

theidiger.

Wir laden Sie sonach ein, Bürger Representanten,
dem Inhalt des fürstbtschöflichen Memorials eine ernste

Aufmerksamkeit und eine redliche Bcherzigung zu

widmen.

Die Tagsatzung überweiset diese Botschaft und die

Denkschrift des Fürstbischofs von Constanz (die wir
ganz oder auszugsweijt liefern werden), an die Con»

stilukisttsesmmißion.
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Nach vorgegangener Berathung wird der erste
Abschnitt der h e lv e t i sch e n S t a a t sv e r s a 5

sung in folgender Abfassung angenommen:
Art. i. Die helvet. Republik bildet nur einen Staat/

dessen Integrität durch die Verfassung gesichert wird.
Sei» Gebiet ist in Cantone eingetheilt.

Art. 2. Diese Cantone sind!
1) Bern in der Grenzbestimmung/ nach welcher

die erste Cantonstagsatzung durchs Gesetz vom

27. Brachmonat 1801 zusammenberuftn worden.
2) Zürich eben so.

z) Luzcrn eben >0.

4) Uri eben so.

5) Schwyz eben so.

6) Unrerwalden eben ss.

7) Zug eben so.

L) Glarus eben so.

9) Appenzell eben so.

so) Sclolhurn eben so.

11) Freyburg eben so.

,2) Bafel eben so.

i z) Schafhaustn, so wie es sich vor dem Gesetz

vom 27. Brachmonat iLor befunden.
14) Thurgau eben so.

15) Argau, in der Greuzbestimmung, nach welcher

die erste Cantonstagsatzung versammelt worden.

is) Waadt, eben so.

16) Graubnndten eben so.

17) Tcßin eben so.

lg) Waltis eben so.

Art Das Gesetz kann überhaupt die Eintheilung

«rdcsscrn.
Die reformate Bürgerschaft von Ramsen, Distr.

Stein, bittet in einer Zuschrift, daß ihr zur Unterstüt-

zung ihres Kirchenwesens, ein Theil von den Zessnd-

Gefallen zu Ramsen überlassen werden möchte.

Fünf und zwaltzigste Sitzung, 16. Weinm.

Präsident: Kühn.

Nach Verlesung des Memorials deö Fürstbi/chofs

von Constan; (Vc-gl. S. nach Anhörung der

Cvnstitutionscommißion und vorgegangener Berachung

wird der zweyte Abschnitt der h elvecischen
Slaatsverfassung in folgender Abfassung an-

genommen:
Art. 4. Die Religionsübung des römisch katholischen

und evangelisch reformirten Glaubensbekenntnisses, samt

den Kirchengütern, stehen unter dem besondern Schutz
des Staats. Die geistlichen Güter überhaupt können
zu keiner andern Bestimmung aiS zu religiösen und
sittlichen Bildungsanstalien verwendet werden. Die
Cantone sorgen für den Unterhalt der Religionslehrer.

Art. 5. Die allgemeinen Verfügungen über das Kir-
chenweftn, kommt der gemeinsamen Regierung, die
besondere Anwendung derselben aber den Canloiisbehör-
den zu, in >o weil neinlich beydes von der welllichen
Gewalt abhängt.

Art. 6. Keine Ncligionsparlhey, deren Zwecke der

Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung nicht zuwiderlauf-
fen, ist von ihrer Religionsübung ausgeschlossen.

Die Berathung über den dritten Abschnitt des Ver-
fassungsentwurfs wird eröffnet.

Folgendes ist die in der Sitzung vom ten Oct.
der Tagsatzung vorgelegte Bittschrift verschiedener Mu.
nijipalilälcn aus dem Distr. Ballstall, C. Svlolhuru.

Bürger Deputirte!
Ein Wort zu Euch in unsrer dringendsten Angele,

genheit.— Als unsere Cantonsdeputirte zur Abfassung
eines Organifationsplans für den Canton Sololhiirn
zusammentraten, ertheilten wir ihnen den bestimmtesten
Auftrag, stets das Wohl des Volkes vor Augen zu
haben, in nichts einzuwilligen, was dessen Rechte und
Freyheit in Gefahr sitzen oder vereiteln könnte, und
besonders auf eine solche Wahlart bedacht zu fy»,
von der zu erwarten ist, daß mir Männer von Kennt-
nissen und gutem Willen, die das Zutrauen des Volks
besitzen, zu den öffentlichen Stellen gelangen können.
Nun kömmt ein Vcrfassungsemwuvs zum Vorschein,
der zwar nicht von der gesummten Cantonstagsatzung,
doch von der Mehrheit der Deputirten soll angeuom-
men worden sey!«. Schon die erste Herablesimg über-
zeugte uns in Genüge, daß unsre Aufträge, unsre
Wünsche nicht berüksichtigcl wurden. Wie, dachten
wir, ist es möglich, daß Volksdeputirte ihr eigen
Interesse, das Wohl ihrer Comittenten und der samt-
lichen Nachkommenschaft so sehr vergesse» können?
Ja es ist nicht nur mozlich, leider ist es nur zu gewiß;
es hat gerade den Amchein, als hätten unsre Bcvoll-
»nächtigte blos zur Absicht gehabt, das Gegentheil von
allem dem zu thu», zu was sie berufen und beauf,
tragt waren.

Bürger! Schon uns, obgleich unerfahrnen, nur
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halb unterrichteten Landslente«, fiel die elende Wah.'art
des Entwurfs, die Verewigung des Zchndens, die

Menge von Gerichten, das Stillschweigen über unsre

allgemeinen Rechte auf. Was für unzählige Gebrechen

werdet erst Ihr und jedes geübtere Aug darin entdecken?

Und nun was bleibt uns in diesem betrübten Zustande

übrig, als zu Euch unsre Zuflucht zu nehmen, und

Euch driugendst zu ersuchen, doch den bewußten Mehr-
Heilsentwurf uns nicht aufzubürden, sondern denselben

als das unüberlegte Machwerk von Manne: n, die unsre

Rechte und unser Wohl nicht kannten, oder nicht
kennen wollten, bchseits zu legen. Ja, Bürger! das

ist unsre ausrichtigste Brite, um das ersuchen und
beschwören wir Euch. Wir wolle» nicht unter einem

geist. und weltlichen Joche zugleich schmachten, wäh-
rend dem unsre Nachbarn in vollem Genusse ihrer
Frenbeit und Rechte sich freuen; bcyuebens, da wr
eme Verfassung immer haben müssen, so verlassen w r
uns in dieser Rükstcht auf Eure durch den allgemeinen

Ruf uns bekannte Liebe zur Freyheit und Elfer für
das allgemeine Wohl, in der sichern Erwartung, Ihr
werdet uns von dem vielen Guten, das Euch wird
Zug!kommen seyn, nur das Beste geben. Was immer
auf allgemeine Freyheit, Gleichheit der Rechte, und
Einheit abzwekt, was immer vor Unterdrückung, vor
den Kunstgriffen der Herrsch- und Haabsucht uns
sicherstellt, wird uns stets angenehm und willkommen
seyn. — Nur um Eines müssen wir Euch noch bitten:
Man versichert uns, daß die erste Aemterbesetznng
durch die CantonStagsatzung geschehen müsse. —
Bürger Depntirte! nur dieses nicht das wäre
wahrlich ein Unglük für uns. Unsre Deputirten haben
sich gegen uns so schlecht betragen, unftr Zutrauen so

sehr mißbraucht, daß wir unmöglich zugeben können,

daß ihnen die gedachte Wahl überlassen werde. Nicht
unsre Feinde, nein! Freunde des Volkes, Freunde
der Freyheit, rechtschaffene biedere Männer, Männer,
denen das allgemeine Wohl am Herzen liegt, wollen
wir am Ruder sehen; da wir aber durch die Ersah-

rung belehrt sind, daß solche Wahlen durch unsre

Cantonsdeputirten nicht werden getroffen werden, so

müssen wir Euch ersuchen, zu veranstalten, daß die

ersten Beamten schon gleich nach derjenigen Wahlart
bestimmt werben sollen, welche durch die uns zu ge-
bende Verfassung festgesezl ist.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 9. September.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Gutachtens der Finanzcommigion, die
helvetische Slaatsrechnung für das Jahr 1798
betreffend.)

Diese vorgelegte General. Staatsrechnung soll alle
Einnahmen und Ausgaben der Republik vom Jahre
1798 umfassen, und darinn weicht sie wesentlich von
der im September r800 paßirten ersten Etsatsrech.
nung ab, welche sich bloß über die durch das Schatz,
amt gegangenen Gelber erstrekte. Indessen ist doch auch
diese neue Rechnung weder in ihren Einnahmen noch
in ihren Ausgaben, nicht ganz so groß, wie sie es

eigentlich seyn sollte. Hieran stud zum Th.il die Rech,
nuugeu ber Verwàiiqskammern Schuld, die z. B.
bey Schafnerey - Rechnungen nicht immer alle Ein»
nahmen und Ausgaben einhalten, sonder» sich nicht
selten damit begnügten, bloß den Überschuß in Rech,
nung zu bringen, der ihnen von ihren untergeordn?«
ten Beamten, nach Abzug der von ihnen destrittcnen
Auslagen, als fruchtbar verrechnet wird. Zum Theil
dann aber rührt eben diese Unvvllständigkeit auch von
der Art her, wie die Staatsrechnung selbst gestellt wor.
den ist. So wird z. B. bey der ersten Rubrik des

Einnehmens, Activa betitelt, keineswegs die ganze
Summe aller dieser Activa ins Einnehmen gebracht,
sondern es folgt zuerst ein beträchtlicher Abzug von
abbezahlten Paßiv. Schulden, und dann wird erst ais
Einnahme» berechnet, wa.S nach Abzug derselben übrig
bleibt. Am Ende kömmt es freylich auf das inmliche
hinaus; allein auf die Art erhält man keine vcllstä.n-
dige Uebersicht weder der Einnahmen noch der Aus,
gaben. Bey eigentlichen Administrationen, wie bey
der Pulverhaudlung, der Postverwalnmg u. s. >v. gc.
hört es sich sv, aber wo so äusserst vermischte Art if. l
verrechnet werden wie hier, hätte es sich wohl besser

geschikr, baß die Einnahmen und Ausgaben jede an
ihrem Orte ganz wären in Rechnung gebracht worden.
Der Grund des angenommenen Verfahrens mag aber
darinn liegen, daß man diese Acriva und Baßwu,
als von den vorigen Regierungen herrührend, wie
eine Liquidation ansah, wovon nur das Resultat m
Rechnung kommen soll.

Der Inhalt dieser Rechnung, ihre eigentliche Ein.
richtung, die verschiedenen Rubriken derselben, die
Größe der Einnahmen und Ausgaben hier näher zu

beschreiben, würde wohl eine sehr überflüßige Arbeit
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